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FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST SOZIALE SICHERHEIT


9. OKTOBER 2023 - Gesetz zur Abänderung des koordinierten Gesetzes vom 10. Mai 2015 über die Ausübung der Gesundheitspflegeberufe


PHILIPPE, König der Belgier,

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


Die Abgeordnetenkammer hat das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:


Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 74 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.


Art. 2 - Artikel 3 § 3 des koordinierten Gesetzes vom 10. Mai 2015 über die Ausübung der Gesundheitspflegeberufe, eingefügt durch das Gesetz vom 17. Juli 2021, wird durch zwei Absätze mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"In Abweichung von § 1 sind Personen, die die Arzneikunde gemäß Artikel 6 § 1 ausüben und ihren Beruf in der Öffentlichkeit zugänglichen Apotheken ausüben, auch befugt, die in Absatz 1 erwähnten Impfstoffe zu verabreichen, sofern die Personen die in § 4 Absatz 2 und Absatz 5 erwähnten Bedingungen erfüllen.

In den in Absatz 2 erwähnten Fällen kann der Apotheker Adrenalin verschreiben und auf subkutanem oder intramuskulärem Weg verabreichen, wenn der Patient nach der in Absatz 2 erwähnten Impfung einen anaphylaktischen Schock erleidet."


Art. 3 - Das vorliegende Gesetz tritt am 1. Oktober 2023 in Kraft und tritt am 1. Januar 2024 außer Kraft, es sei denn, es wird durch einen im Ministerrat beratenen Königlichen Erlass um höchstens ein Jahr verlängert.


Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.


Gegeben zu Brüssel, den 9. Oktober 2023


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Volksgesundheit
F. VANDENBROUCKE

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
V. VAN QUICKENBORNE
